
oder zumindest für eine Vielzahl von einzelnen Verwaltungsrechts ge bie -
ten gelten.5

Das Allgemeine Verwaltungsrecht erfüllt damit wichtige Ord -
nungs- und Koordinationsfunktionen.6 Es stellt ein «Mindestmass an
Ein   heitlichkeit» über das gesamte Spektrum des Verwaltungsrechts7 si-
cher und ist für das Verständnis des geltenden Verwaltungsrechts von
Be  deutung, da sich bestimmte Institutionen und Grundsätze in diesen
Verwaltungsvorschriften immer wieder finden lassen oder bestimmte
Begriffe und Allgemeinvorstellungen in diesen Vorschriften vorausge -
setzt werden.8 Wichtige Fragen des Allgemeinen Verwaltungsrechts, wie
z.B. das Legalitätsprinzip (Art. 92 Abs. 4 LV), das Beschwerderecht und
der effektive Rechtsschutz (Art. 43, 102 Abs. 4 und 104 Abs. 1 LV) sind
durch die Verfassung mitbestimmt bzw. vorgegeben. Das Allgemeine
Verwaltungsrecht steht denn auch, was seine Funktion betrifft, zwischen
dem Verfassungsrecht und dem Besonderen Verwaltungsrecht.9

2. Wechselseitige Bezogenheit von Allgemeinem und
Besonderem Verwaltungsrecht

Das Allgemeine und Besondere Verwaltungsrecht bedingen und ergän -
zen einander. Sie stehen in untrennbarer Wechselwirkung. Das allge  mei -
ne Recht soll Orientierung in den vielfältigen Materien des Beson de ren
Verwaltungsrechts geben, indem es Grundlinien und ele men tare Insti tute
als feste Richtpunkte zur Verfügung stellt. Umgekehrt beeinflussen die
Gebiete des Besonderen Verwaltungsrechts aber auch die Ausformung
der allgemeinen Lehren und bringen sie zur Entfal tung.10
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